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MaggaTin, ich würde auch direkt bei der BR anrufen. Es ist dann ja auch möglich, dass zunächst
die PE absolviert wird, wenn die OBAS-Bestimmungen noch nicht erfüllt sind. Die PE kann dann
auch angerechnet werden, soweit ich weiß.

Viel Erfolg! 

Bezüglich Nicht-Mangelfächern: an unserem BK wird händeringend ein Deutsch/Englisch-Lehrer
gesucht. Das führt soweit, dass in einigen Klassen dieser UNterricht nicht erteilt werden kann.
Wir finden einfach keinen. In diesen Fällen darf auch ein SE eingestellt werden.
Außerdem bestätigen Ausnahmen die Regel: Ich wurde als FH-Absolventin einem
Regelbewerber vorgezogen. Es musste zwar ein aufwändiges Gutachten geschrieben werden,
aber das hat die BR dann akzeptiert.

1https://www.lehrerforen.de/thread/36070-obas-ausnahmeregelungen/?postID=314704#post314704
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